
 

RUFNUMMERN DER GEMEINDE
 

 
BÜRGERBÜRO RATHAUS 

08385/9213-3
FAX 08385/9213-55

E-Mail: gemeinde@hergatz.de
 

BÜRGERMEISTER, EHESCHLIESSUNGEN
HERR RAAB 

08385/9213-41
E-Mail: oliver-kersten.raab@hergatz.de

 

GESCHÄFTSSTELLENLEITER, BAUAMT
HERR ACHBERGER 

08385/9213-45  
E-Mail: frank.achberger@hergatz.de

 

            KASSE, STEUERAMT, VORZIMMER BM                                     
FRAU KERN 

08385/9213-40
E-Mail: beate.kern@hergatz.de

 

BÜRGERBÜRO, GEWERBE, FRIEDHOF
FRAU WEBER 
08385/9213-44

E-Mail: jasmin.weber@hergatz.de
 

SOZIALES, STANDESAMT, FUNDBÜRO, HOMEPAGE
FRAU STEFFEY 
08385/9213-43

E-Mail: andrea.steffey@hergatz.de
 

TOURIST-INFO, GEMEINDEBLATT
FRAU MERK  

08385/9213-42
E-Mail: lucia.merk@hergatz.de

 
GRUNDSCHULE 

08385/9213-50
FAX 08385/9213-52

E-Mail: vs_wohmbrechts@t-online.de
 

KINDERTAGESSTÄTTE „ST. GALLUS“ 
08385/9249870

E-Mail: kiga.st.gallus@gmx.de
 

TURN- UND FESTHALLE MARIA-THANN   
08385/640

 

TURNHALLE WOHMBRECHTS  
 08385/9213-53

 

BÜRGERSTÜBLE 
0157/72614671 

 

BAUHOF
0175/3616727

 

ZWECKVERBÄNDE (AOL U. WHO) 
08381/805-27

 

KLÄRWERK HERGATZ  
08385/1298

 

WASSERVERSORGUNG HANDWERKSGRUPPE 
08389/9216-0

 

BEHINDERTEN/SENIORENBEAUFTRAGTE
FRAU INGEBORG SCHULEIT 

08385/1093
 

SENIORENBEAUFTRAGTE
FRAU URSULA GOLDSCHMID     

08385/1236
 

JUGENDBEAUFTRAGTER
KLAUS BILGERI 

0170/9043261
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Impfaktion Hergatz 
 

Die Gemeinde Hergatz organisiert gemeinsam mit der
Allgäu Medical Service GmbH die Aktion

 „Impftermin vor Ort“.
 

Termin: Donnerstag, 26.08.2021
Uhrzeit: 16 – 20 Uhr

Ort: Grundschule Wohmbrechts
 

• Es wird mit den Impfstoffen BionTech und
Johnson&Johnson (Moderna wird aktuell nur noch in

den Impfzentren verimpft)
• Kommen können alle Interessierten und Impfwilligen

(Bürger, Urlauber, Mitarbeiter von Firmen in der
Region)

• Mitzubringen sind der Personalausweis sowie, falls
vorhanden, der Impfausweis.

• Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren können
ebenfalls geimpft werden. Hierzu benötigen wir die
Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter.

Bei unter 16-Jährigen muss mindestens ein
gesetzlicher Vertreter mit vor Ort sein.

• Die entsprechend notwenige Aufklärung erfolgt
durch die anwesenden Ärzte.

 
Öffnungszeiten Rathaus

08385/9213-3
 

Montag – Freitag 08.00-12.00 Uhr
Donnerstag 14.00-18.00 Uhr

 
Bücherei

Montag 08.30–11.30 Uhr
Donnerstag 16.00–18.30 Uhr

 
Wertstoffhof Hergatz

08385/923046
 

Mittwoch und Freitag 14.00-17.00 Uhr
Samstag 09.30-11.30 Uhr

 
Volksbank Lindenberg

 08381/806231
Filiale Wohmbrechts

 
Dienstag 08.30-12.30 Uhr

Donnerstag 08.30-12.30 Uhr
 14.00-16.30 Uhr

 
 

Die Gemeinde Hergatz im Internet: 
 www.hergatz.de

 

Gemeinde 
Hergatz
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Liebe Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
wenn Sie die letzten zwei
Wochen in Wohmbrechts den
Dorfplatz oder die Straße am
Kirchberg passiert haben, ist 
 Ihnen aufgefallen, dass das 

Bodenmüllerhaus mit einem Bauzaun
abgesperrt wurde. Die Gründe dafür, das
weitere Vorgehen sowie mögliche Entschei-
dungsvarianten für dieses Gebäude möchte
ich in diesem Beitrag in Kürze beschreiben.
Das Bodenmüllerhaus ist Teil des Entwick-
lungsprojekts Dorfmitte Wohmbrechts. Wie
mit dem Gebäude in Zukunft umzugehen sei,
war und ist umstritten. Einen Start hat man
gesetzt im Frühjahr 2020. VertreterInnen aus
Gemeinderat, Gemeindeverwaltung, Amt für
ländliche Entwicklung, Vorstände aus Verei-
nen und interessierte BürgerInnen trafen sich
in Thierhaupten zu einem zweitägigen
Seminar zusammen und erarbeiteten Vor-
schläge für die zukünftige Gebäudenutzung
auch für den Fall eines Ersatzneubaus. Diese
Vorschläge wurden zu einem Nutzungskon-
zept zusammengeführt. 
Das Nutzungskonzept war es auch, welches
zur Grundlage für die im März 2021 an ein
Architekturbüro beauftragte Machbarkeits-
studie wurde. 
Die Machbarkeitsstudie wurde im Juli 2021 im
Gemeinderat vorgestellt. Sie lieferte eindeu-
tige und auf professionelle Weise aufbereitete
Gründe dafür, dass das Gebäude auf Grund
erheblicher Schäden in allen Bereichen nicht
erhalten werden könne. Eine Sanierung im
aktuellen Bestand stehe unter anderem im
Widerspruch zu den geltenden Bauvor-
schriften (niedrige Deckenhöhen, Brand-
schutz, etc.) und wäre wirtschaftlich nicht
darstellbar. Das Gebäude sei einsturz-
gefährdet und auf Grund der miserablen Sub-
stanz bestehe die Gefahr von herabfallenden
Dachziegeln und weiterer Bauteile. 
Auf Grund der aufgelisteten Gefahren für die
Öffentlichkeit wurde das Grundstück abge-
sperrt. Ich möchte an dieser Stelle ausdrück-
lich an Sie alle den dringenden Appell richten,
das Gelände nicht zu betreten.
Der Gemeinderat wird sich im nächsten
Schritt mit dem Thema Rückbau beschäftigen.
Eine Entscheidung kann allerdings noch et-
was Zeit in Anspruch nehmen. 
Warum? Der Rückbau des Bodenmüllerhauses
ist nach aktuellen Informationen mit ca. 50 %
förderfähig. Es besteht allerdings die Möglich-
keit einen Fördersatz in Höhe von ca. 70 % zu
erhalten. Sollte der Gemeinderat einen Rück-
bau des Gebäudes beschließen und möchte
dafür den hohen Fördersatz erhalten, muss er
bereits im Zeitpunkt dieser Entscheidung ein
Nutzungskonzept für die freiwerdende Fläche
vorlegen können.

Das Seminar aus dem Jahr 2020 hat dabei
zwar bereits ein breites Votum für einen
Ersatzneubau geliefert. Andere Nutzungs-
möglichkeiten (Freiflächengestaltung) sind
grundsätzlich auch denkbar. Daher sollen
weitere Stimmen aus der Bevölkerung bei
dieser wichtigen Entscheidung gehört werden. 
Auch der Gemeinderat wird sich in seiner
neuen Besetzung mit dem Thema der
zukünftigen Nutzung befassen. 
Die Entwicklung der Dorfmitte Wohmbrechts
ist ein aufwändiges, komplexes, teures und
schönes Projekt, das wir in unserer Gemeinde
gestartet haben. Aus diesem Grund ist es
meines Erachtens von größter Bedeutung,
sich auch die nötige Zeit zu nehmen, um gute
Entscheidungen treffen zu können, um Ideen
reifen zu lassen und keine sachlich erwogenen
Vorschläge leichtfertig abzuschmettern. In der 
Dorfmitte Wohmbrechts sollen sich möglichst
Viele wiederfinden können. Sie wird für lange
Zeit das Ortsbild entscheidend prägen.

Bleiben Sie interessiert und auf bald!

Oliver-Kersten Raab
Erster Bürgermeister

Nachtrag zur Gemeinderatssitzung vom 02.08.2021:

Zweite/r Bürgermeister/in

Rebecca Schmalzl      13 Stimmen
Anton Pfeiffer                 1 Stimme

Dritte/r Bürgermeister/in

Heike Kirchmann           7 Stimmen
Stephan Fey                     6 Stimmen
                                             1 Stimme ungültig

Bei der Wahl des/der dritten Bürgermeister/in gab
es eine Stichwahl, da in der ersten Abstimmung
beide Kandidaten 7 Stimmen erhalten haben.

GEMEINDERATSSITZUNG 



Haushaltssatzung
der

Gemeinde Hergatz
Landkreis Lindau (Bodensee)

für das Haushaltsjahr
2021

 
Auf Grund des Art. 63 ff. der

Gemeindeordnung erläßt die Gemeinde
Hergatz folgende Haushaltssatzung:

 
§ 1

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit
festgesetzt; 
er schließt

 
im Verwaltungshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 4.415.760 €

und im Vermögenshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 2.599.034 €
ab.

§ 2
 

Es ist keine Kreditaufnahme für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
vorgesehen.

 
§ 3

 

Verpflichtungsermächtigungen im
Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende
Gemeindesteuern werden wie folgt
festgesetzt:

 
1. Grundsteuer
    a) für die land- und 
        forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  390 v.H
    b) für die Grundstücke (B)                  390 v.H

2. Gewerbesteuer                                     360 v.H.

§ 5
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 250.000 €
festgesetzt.

§ 6
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 
01. Januar 2021 in Kraft

 
Hergatz, 20.08.2021
Gemeinde Hergatz 

 
 
 

Oliver-Kersten Raab,
Erster Bürgermeister
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BUNDESTAGSWAHL 2021

Bekanntmachung über das Recht zur Einsicht in
das Wählerverzeichnis
Am 26.09.2021 findet die Bundestagswahl statt. Die
Bekanntmachung über das Recht zur Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und Erteilung von Wahlscheinen
hängt  an der Amtstafel vor dem Rathaus in
Wohmbrechts aus und ist ebenfalls auf der
Homepage veröffentlicht.

Beantragung Wahlschein
Seit dem 15.08.2021 können Online über die
Homepage Hergatz Wahlscheine beantragt werden.
Wir bitten jedoch darum, auf den Erhalt der
Wahlbenachrichtigung zu warten.

AUS DEM LANDRATSAMT

Wichtige Information zum Pflichtumtausch
von Führerscheinen

Warum der Umtausch

Am 19. März 2019 ist die 13. Verordnung zur
Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung in
Kraft getreten. Diese regelt auch den
stufenweisen Umtausch von Führerscheinen
und setzt die entsprechende EU-Verordnung
um. Die für alle Mitgliedsländer der EU
einheitlichen Kartenführerscheine ermög-
lichen bei Kontrollen in anderen Ländern
schnellere Bearbeitung und sind fälschungs-
sicherer.
Betroffen von dieser Verpflichtung zum Um-
tausch sind alle Fahrerlaubnisinhaber/innen,
deren Führerscheine bis zum 18. Januar 2013
ausgestellt wurden. Um einen Bearbeitungs-
stau bei den dafür zuständigen Fahrerlaubnis-
behörden zu verhindern, soll dieser Umtausch
gestaffelt erfolgen. Die Gültigkeit des Führer-
scheines wird auf 15 Jahre befristet. Erfolgt
kein Umtausch bis zum gesetzlich vorge-
schriebenen Zeitpunkt, so verliert der
Führerschein seine Gültigkeit.

Bitte stellen Sie entsprechend Ihren Antrag
sechs Monate vor der für Sie gültigen Ablauf-
frist.

BEKANNTMACHUNGEN AUS DER VERWALTUNG

Abholung Busfahrkarten

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Bus-
fahrkarten für das kommende Schuljahr 2021/22 für
die Schüler der Gemeinschaftsschule Wangen und
Niederwangen im Rathaus in Wohmbrechts
abgeholt werden können.
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Antrag auf Ausstellung eines Ersatzführer-
scheines
ein biometrisches aktuelles Passfoto
Kopie Vorder- und Rückseite vom Personal-
ausweis oder Reisepass
Original Führerschein

Wichtig: 

Führerscheininhaber, deren Geburtstag vor
1953 liegt, müssen den Führerschein bis zum
19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom
Ausstellungsjahr des Führerscheines.

Wenn Sie vor der Frist den Antrag stellen

Sollten Sie sich dennoch für einen Umtausch
vor dem für Sie gültigen Datum entscheiden,
müssen Sie mit längerer Bearbeitungszeit
rechnen.

Für den Umtausch benötigen Sie:

Wurde Ihr Führerschein außerhalb des
Landkreises Lindau (Bodensee) erstellt, dann
übernehmen wir für Sie die Anforderung der
Karteikartenabschrift mit Ihren Fahrerlaubnis-
daten bei der ausstellenden Behörde. 
Deshalb müssen der Ausstellungsort oder die
Ausstellungsbehörde genau auf dem Antrag
angegeben werden.

Möglichkeiten der Antragstellung

Die für einen Umtausch erforderlichen
Antragsunterlagen „Antrag auf Ausstellung
eines Ersatzführerscheines“ sind über die
Gemeindeverwaltung erhältlich und sind
online auf unserer Homepage unter Formulare
A-Z verfügbar.

Den ausgefüllten und unterschriebenen
Antrag mit Ihrem Führerschein, Kopien und
Foto können Sie entweder bei Ihrer
Gemeindeverwaltung abgeben oder der
Führerscheinstelle im Landratsamt zusenden.
Die Gültigkeit Ihres alten Führerscheines wird
auf 2 Monate befristet; dieser wird Ihnen
anschließend kurzfristig wieder zurück-
gesandt. Es gibt aktuell nur die Möglichkeit
den neuen Führerschein über den
Direktversand durch die Bundesdruckerei
Berlin zu erhalten. 
Innerhalb von 2-4 Wochen wird Ihr neuer
Führerschein an Ihre Adresse mit Einwurf-
Einschreiben zugesandt.

Die Gebühren für die Umstellung auf den
befristeten Kartenführerschein betragen 25,30
€.
Die Gebühren für den Direktversand werden
mit zusätzlich 5,52 € berechnet.

Landratsamt Lindau,
Führerscheinstelle
Stiftsplatz 4, 88131 Lindau (Bodensee)
Telefon 08382 270-233

fuehrerscheinumtausch@landkreis-lindau.de

Stand August 2021

Führerscheine, die ab 1. Januar 1999 
ausgestellt worden sind:

Bis wann ist umzutauschen

Führerscheine, die bis einschließlich 
31. Dezember 1998 ausgestellt worden sind:

Herzliche Einladung zum
traditionellen Wendelinsritt am
Sonntag, 29. August 2021

9:00 Uhr Aufstellung und Abritt der Reiter-
gruppen in Wohmbrechts 10:00 Uhr Feld-
gottesdienst an der Kapelle in Engelitz. 
Anschließend lädt die Reitergruppe zu einer
gemütlichen „Hockete und Ratsch“ im Dorf
ein, eine kleine Brotzeit und Getränke sind
vorhanden.
Die Musikkapelle Wohmbrechts spielt uns ein
Standkonzert. Hierfür schon jetzt ein
herzliches Dankeschön. 
Der Frühschoppen in Wohmbrechts entfällt
dieses Jahr.

Schaut mal auf unsere neue Homepage: 
www.reitergruppe-wohmbrechts.de

AUS DEN VEREINEN
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VERANSTALTUNGEN

AUS DER RENTENVERSICHERUNG

Samstag 21.August 2021

Sonntag 28. August 2021

Sonntag 22. August 2021

Besuch der Narrenzunft Scheidegg
Erfahren Sie durch den Besuch der
Scheidegger Narrenzunft mehr über den
traditionellen Fas-nachtsbrauch und
bestaunen Sie das aufwendige, handgemachte
„Häs“ der Narren.

Joy of Voice
Wir entern die Insel mit Musik! Lassen Sie sich mit
Joy of Voice in die Welt der Musik und Träume
entführen.

Alkoholfreie Kräuter-Tinkturen 
Unsere Tradition kennt unterschiedliche
Möglichkeiten, aus Heilkräutern wirksame
Heilmittel, bzw. Tinkturen herzustellen. 
In diesem Workshop werden diese traditio-
nellen, doch leider in Vergessenheit gera-
tenen Heilmittel in Theorie und Praxis
vorgestellt.

Sonntag 29. August 2021
Greatest Hits aus Oper und Operette 
Der Opern Sonntag umfasst berühmte Hits der
Klassischen Musik. Gesungen von der
Sopranistin Anna Tsartzidse aus Georgien und
der Mezzosopranistin Stefanie Woodling aus
den USA und der Pianistin Megan Behiel aus
Kanada.

Täglich von 
16:30 - 20:30

Kleine 
Weinprobe

an der
SEEVINOTHEK
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Rentensprechtag

Am Montag, 30.08.2021  findet von 14.00 Uhr
bis 16.00 Uhr im Rathaus in Wohmbrechts ein
Rentensprechtag statt. Herr Imgrund hilft
Ihnen als Versichertenberater der Deutschen
Rentenversich-erung Bund bei allen
Rentenangelegenheiten weiter. Eine vorherige
Anmeldung ist dringend erforderlich. 

Herr Imgrund ist von Montag bis Freitag von
16.00 bis 18:00 Uhr unter folgender Tel. Nr. zu
erreichen: 0162-5354239

Aktuelle Fundsachen:

Autoschlüssel 

Auskunft im Fundbüro bei Frau Steffey, 
Tel.: 08385 9213-43. 
Auf unserer Homepage www.hergatz.de
finden Sie die FundInfo by Novafind, das
Online-Fundbüro der Gemeinde Hergatz. 

AUS DEM FUNDBÜRO

CORONA



ÄRZTLICHER NOTDIENST

KIRCHLICHE NACHRICHTENSONSTIGES
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Zahnärztlicher Notdienst an 
den Wochenenden:

Samstag 21.08. / Sonntag 22.08.: 
Zahnärztin Viktoria Peine
Bindergasse 9, 88131 Lindau
Telefon: 08382 407 455

Samstag 28.08. / Sonntag 29.08.: 
Zahnarzt Dr.Kurt Waiden
Steigstrasse 50, 88131 Lindau
Telefon: 08382 75 50 0
Privat: 08382 78 8 77

Einheitlicher zahnärztlicher Notdienst
für den gesamten Landkreis 
Lindau Tel.: 0180 505 999 1.

Apotheken - Notdienst: 

Samstag, 21.08.2021:
Elisabethen-Apotheke
Marktstraße 23, 88299 Leutkirch

Sonntag, 22.08.2021: 
Marien-Apotheke Neuravensburg
Bodenseestraße 5, 88239 Wangen

Samstag, 28.08.2021: 
Wassertor-Apotheke Isny
Wassertorstraße 51, 88316 Isny

Sonntag, 29.08.2021: 
Apotheke im Gesundheitszentrum
Siemensstraße 12, 88239 Wangen

Rettungsleitstelle: 112 (nur für Fälle, in welchen
wirklich ein Notarzt benötigt wird). 
Für den Kreis Wangen im Allgäu/Ravensburg gelten
zusätzlich folgende einheitliche Ruf-nummern für
den ärztlichen und kinderärztlichen Notdienst 116
117 (ohne Vorwahl) oder 01805/191212

Giftnotruf München: Tel. 19240

21. August bis 5. September 2021

Samstag, 21. August
HL. PIUS X., PAPST

Wohmbrechts 18:30
19:00

Rosenkranz
Vorabendmesse 
(für die armen Seelen)

Heimenkirch 14:00 Tauffeier Lorena Schmid
Sonntag, 22. August
21. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Maria-Thann 09:30
10:00

Rosenkranz
Pfarrgottesdienst

Opfenbach 08:15
08:45

Rosenkranz
Pfarrgottesdienst

Heimenkirch 08:15
08:45

Rosenkranz
Pfarrgottesdienst

Dienstag, 24. August
HL. BARTHOLOMÄUS, APOSTEL

Wohmbrechts 18:30
19:00

Rosenkranz
Heilige Messe (f. 
Fanny Epple, Bigitte u.
Fritz Kohl)

Mittwoch, 25. August
HL. LUDWIG, KÖNIG

Heimenkirch 18:30
19:00

Rosenkranz
Heilige Messe (f. Anton
Bihler u. verst.Angeh.;
Julius Laupheimer; 
für die armen Seelen)

Freitag, 27. August
HL. MONIKA, MUTTER DES HL. AUGUSTINUS

Opfenbach 19:00 Heilige Messe in Mywiler
(Theo Meyer u. verst.
 Angeh.)

Samstag, 28. August
HL. AUGUSTINUS, BISCHOF VON HIPPO

Maria-Thann 18:30
19:00

 
 

14:00

Rosenkranz
Vorabendmesse (f. Georg
u. Sabine Weber)

Tauffeier Maria Anne
Bachhäubl

Opfenbach

Sonntag, 29. August
22. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Wohmbrechts  
10:00

Rosenkranz entfällt
Wendelinsritt 
nach Engelitz bei
schlechtem Wetter Got-
tesdienst in der Pfarr-
kirche

Maria-Thann

Opfenbach

11:30

08:15
08:45

Tauffeier Maria Valentia
Canaj

Rosenkranz
Pfarrgottesdienst
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Vollständig unter: www.elkl.de

Evangelischer
Kirchenanzeiger

Sonntag, 22. August 2021 12. Sonntag nach
Trinitatis
Lindenberg   10 Uhr
„Zeit mit Gott“: Besinnung, Lesung, Stille,
Musik, Gebet  und Impuls, Johanneskirche
Lindenberg
Pfarrer Harald Lorenzen

Sonntag, 29. August 2021 13. Sonntag nach
Trinitatis 
Lindenberg   10 Uhr
„Zeit mit Gott“: Besinnung, Lesung, Stille,
Musik, Gebet und Impuls, Johanneskirche
Lindenberg
 Pfarrer  Harald Lorenzen

Öffnungszeit Pfarrbüro Heimenkirch
Mo., Di., Do. u. Fr. 9:00 - 11:00 Uhr, 
Mi. 16:00 - 19:00 Uhr
Pfarramt Heimenkirch / Kaplan Manoj
Kuriakose: Tel.: 08381/2191 - Fax: 08381/927644
E-Mail:
pg-heimenkirch@bristrum-augsburg.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro in Opfenbach :
Mo., Mi., Do. u. Fr. 9:00 - 11.00 Uhr, 
Di. 16:00 - 19:00 Uhr
Pfarramt Opfenbach / Pfr. Martin Weber
Tel.: 08385/448 - Fax: 08385/921662
E-Mail:
pfarramt-opfenbach@bistrum-augsburg.de

Gemeindereferent G. Heilos:
Tel.: 08385/922595 (privat) - 08385/9213667
(dienstl.)

Internet:
www.pfarreiengemeinschaft-heimenkirch.de

Bergmesse bei der Kapelle an der Schilpere
Alp im Hochgratgebiet
Sonntag 12. September 2021 um 10:00 Uhr
Heilige Messe mit Herrn Pfarrer Martin Weber
und der Musikkapelle Maria-Thann. Treffpunkt
zum gemeinsamen Wandern: 09:00 Uhr an
der Talstation der Hochgratbahn. Gehzeit ca.
40 Minuten 
Bitte um Einhaltung der aktuellen Covid-19
Schutzmaßnahmen. 
BITTE ABSTAND HALTEN! 
bei Regenwetter entfällt die Bergmesse.

Heimenkirch 09:30
10:00

Rosenkranz
Pfarrgottesdienst

Dienstag, 31. August
HL. PAULINUS, BISCHOF V. TRIER, MÄRTYRER

Opfenbach 18:30
19:00

Rosenkranz
Heilige Messe (f. Renate
Gittner; Anna Braunmiller
u. verst. Angeh.; Josef u.
Berta Ochsenreiter u. 
verst. Angeh.; verst. der
Fam. Forster; Resi u.
Georg Milz u. verst.
Geschw.; Adalbert Lingg;
Fanny Epple, Brigitte u.
Fritz Kohl)

Mittwoch, 01. September

Wohmbrechts 18:30
19:00

Rosenkranz
Heilige Messe (f. Josef u.
Anna Rief u. Geschw.;
Josef Griener u. Angeh.;
Franz Scheuerl)

Donnerstag, 02. September

Heimenkirch 09:00
09:30

Rosenkranz
Heilige Messe
Anbetung vor dem
Allerheiligsten

10:00 - 18:00

Freitag, 03. September
HL. GREGOR DER GROSSE, PAPST

Maria-Thann 18:30
19:00

Rosenkranz
Heilige Messe 

Samstag, 04. September

Wohmbrechts 18:30
19:00

Rosenkranz
Vorabendmesse (für die 
armen Seelen)

Maria-Thann 13:00 Trauung Melanie Müller
und Christian Hollfelder

Heimenkirch 14:00 Tauffeier von Franziska
Jörg

Sonntag, 05. September
23. SONNTAG IM JAHRESKREIS

Maria-Thann 08:15
08:45

Rosenkranz
Pfarrgottesdienst

Opfenbach 09:30
10:00

Rosenkranz
Pfarrgottesdienst

Heimenkirch 08:15
08:45

Rosenkranz
Pfarrgottesdienst

Pfarreiengemeinschaft

Pfarrbüro geschlossen
Das Pfarrbüro Opfenbach ist vom 23. August
bis 3. September geschlossen. Bei Bedarf
können Sie sich an das Pfarrbüro in 
Heimenkirch wenden. Tel. 08381/2191 oder per
Mail: pg-heimenkirch@bistum-augsburg.de

http://www.elkl.de/


AUS DEN FIRMEN
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Flurneuordnung Opfenbach II 
Gemeinde Opfenbach, Landkreis Lindau (Bodensee) 

Wahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des 
Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG, Art. 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Flurbereinigungsgesetzes - AGFlurbG) 

Bekanntmachung und Ladung 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Opfenbach, 

das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben hat mit Flurbereinigungsbeschluss vom 04.12.2019 die 
Flurneuordnung Opfenbach II angeordnet. Im Verfahrensgebiet sollen Maßnahmen zur Erschließung der land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücke sowie Landschaftspflegemaßnahmen zur Aufwertung der Natur -und 
Kulturlandschaft umgesetzt werden. 

Mit der Anordnung des Verfahrens hat sich die sogenannte Teilnehmergemeinschaft gebildet. Hierzu zählen zum 
einen die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke, zum anderen die den Eigentümern 
gleichstehenden Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet (§10 Nr. 1 FlurbG). Die Teilnehmergemeinschaft ist eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. In Bayern sind ihr zum großen Teil die Aufgaben der Flurbereinigungsbehörde 
übertragen. Die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft führt der Vorstand. Dieser setzt sich zusammen aus: 

- dem Vorsitzenden Herrn Peter Hermanutz als Beamter des ALE Schwaben, 
- den vier zu wählenden Vorstandsmitgliedern 
- sowie deren jeweiligen StellvertreterInnen 
- nach Art. 4 AGFlurbG kann sich der Vorstand z.B.um einen Vertreter der Gemeinde verstärken 

 
Dem Vorstand obliegt die Ausführung vor allem folgender Aufgaben: 

▪  
Aufstellung des Plans über die gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Anlagen 

 ▪  
Veranlassung der planrechtlichen und haushaltsrechtlichen 
Genehmigungen der Maßnahmen 

▪  

Vergabe und Überwachung der Bauaufträge zur Herstellung 
von gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen in der Flur wie 
z.B. Straßen, Wege, Plätze, Gewässer und Grünanlagen 

▪  
Aufbringung des Landbedarfs für die gemeinschaftlichen 
Anlagen durch einen Flächenbeitrag nach § 47 FlurbG 

▪  
Abmarkung der Grundstücksgrenzen im Einvernehmen mit den 
Grundeigentümern im Bereich der Maßnahmen 

▪  Verhandlungen zur Neugestaltung des Grundbesitzes 

▪  
Aufbringung der im Verfahren zu leistenden Beiträgen zu den 
gemeinschaftlichen Anlagen (Eigenleistung) 

▪  
Zusammenfassung der Ergebnisse des Verfahrens im 
Flurbereinigungsplan 

 

 

Der Vorstand wird zunächst zur Neugestaltung des Verfahrensgebiets Wege planen, die die Grundstücke sinnvoll 
erschließen. Dabei ist neben einer möglichst guten Anfahrbarkeit auch auf eine sparsame Flächeninanspruchnahme 
für die Wege und auf wirtschaftliche Ausbaukosten zu achten. 
Im Zusammenhang mit dem Wegebau und den landschaftspflegerischen Maßnahmen sowie zur besseren 
Bewirtschaftung der Grundstücke sind Bodenordnungsmaßnahmen durchzuführen. 

Dabei gilt es Lösungen zu finden, die möglichst allen Beteiligten und Interessen gerecht werden. Der Vorstand trägt 
somit eine große Verantwortung für das Verfahren und soll das volle Vertrauen der Teilnehmergemeinschaft besitzen. 
Wünschenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der Wahl des Vorstands beteiligen. 

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 kann die Vorstandswahl derzeit nicht in einer 
öffentlichen Versammlung durchgeführt werden. Das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben als zuständige 
Behörde für die Leitung der Wahl hat deshalb verfügt, dass die Wahl am 

Montag, den 20.September 2021 von 16:00 bis 20:00 Uhr 

Ort: Kultur -und Sportzentrum - im Foyer, Bodenseestraße 21, 88145 Opfenbach   

stattfindet. Zu dieser Wahl wird hiermit geladen. Die Wahl findet über einen längeren Zeitraum statt. So ist 
gewährleistet, dass bei der Stimmabgabe das Infektionsrisiko so gering wie möglich gehalten werden kann. 



 
Das ALE Schwaben hat die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstands und deren Stellvertreter auf jeweils 4 
festgelegt. Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von 6 Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
Grundsätzlich können alle natürlichen und unbeschränkt geschäftsfähigen Personen gewählt werden. Sie müssen 
keine Grundstückseigentümer im Verfahrensgebiet sein.  
Die Wahl ist schriftlich und geheim. Jeder Wahlberechtigte kann bis zu 8 Stimmen vergeben. Die Wahl erfolgt durch 
Ankreuzen der Kandidaten in der Liste oder Ergänzung durch handschriftlichen Eintrag. Sind auf einem Stimmzettel 
mehr als acht Kreuze, ist der Stimmzettel ungültig. Häufung von Stimmen ist nicht erlaubt. 
 
Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter werden von den am Wahltermin anwesenden 
Teilnehmern gewählt. Die Bewerber sind in der Reihenfolge der Stimmenzahl gewählt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Die Vertretung der Vorstandsmitglieder durch Stellvertreter richtet sich nach der Stimmenzahl, 
die sie bei der Wahl erreichen. D. h. der Stellvertreter mit der höchsten Stimmenzahl vertritt das 1. Vorstandsmitglied, 
der mit der nächstniedrigeren Stimmenzahl das 2. Vorstandsmitglied usw. Mit der Annahme der Wahl ist der Gewählte 
dann Vorstandsmitglied, bzw. Stellvertreter. Die gewählten Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, die ehrenamtliche 
Tätigkeit als Vorstandsmitglied zu übernehmen, es sei denn, sie können einen wichtigen Grund für die Ablehnung 
geltend machen. 
 
Ein Wahlausschuss, bestehend aus mindestens 3 Personen, überwacht die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahl. In Abstimmung mit der Gemeinde Opfenbach besteht der Wahlausschuss aus Herrn Matthias Bentz (1. 
Bürgermeister), Herrn Claus Schwerdle - Biggel (GL Gemeinde Opfenbach) und Herrn Alexander Fuhge. 
 
Wahlberechtigt sind nur die Teilnehmer der Flurneuordnung Opfenbach II (Eigentümer der zum Verfahrensgebiet 
gehörenden Grundstücke, sowie Erbbauberechtigte). Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche 
Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über die Stimmabgabe, so 
müssen sie von der Wahl ausgeschlossen werden. 
 
Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte haben in der Versammlung eine schriftliche 
Vollmacht vorzulegen, bei der die Unterschrift des Vollmachtgebers öffentlich oder amtlich beglaubigt sein muss. 
Vordrucke der Vollmacht erhalten Sie bei der Gemeinde. Die amtliche Beglaubigung erteilt die Gemeinde 
gebührenfrei. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder 
Bevollmächtigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst bei der 
Wahl anwesend sein können, sollten daher zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teilnehmer 
stimmberechtigt ist. 
 
Bekanntgabe bisheriger Wahlbewerber 

Für die Wahl der ehrenamtlichen Mitglieder und ihrer Stellvertreter des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
Opfenbach II liegen uns bislang folgende Wahlvorschläge vor: 

1 Herbert Bader 

2 Karl Flachs 

3 Jürgen Fuhge 

4 Erwin Grabherr 

5 Gebhard Keller 

6 Michael Kennerknecht 

7 Markus Kolb 

8 Martin Milz 

9 Stefan Rapp 

10 Michael Sträßle 

11 Paul Straub 

12 Armin Trautmann-Dietrich 
 

 

Sie können uns bis zum 07.09.2021 weitere Kandidaten nennen. Wahlvorschläge richten Sie bitten mit Angabe der 
Adresse und einer Einverständniserklärung des Kandidaten an das 

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 
Herr Klaus Langhans 
Dr.-Rothermel-Straße 12 · 86381 Krumbach (Schwaben) 
E-Mail: klaus.langhans@ale-schw.bayern.de, Telefon: 08282 92-439. 
 
Sollten keine weiteren Vorschläge eingehen, so wird diese Vorschlagsliste für die bevorstehende Wahl herangezogen. 

Krumbach, 03.08.2021 
gez. Heidi Hehl 
Baudirektorin 

mailto:klaus.langhans@ale-schw.bayern.de

